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Arbeitsentgelt & Aufwandsentschädigung
Geringe Vergütungen für ehrenamtliche Tätigkeit sind nicht beitragspflichtig
Hessisches LSG, Urteil 23.01.2025 [Aktenzeichen L 1 BA 64/23FG].
Hessisches LSG, Pressemitteilung 25.02.2025

Geringe Vergütungen bei ehrenamtlichen Tä-

tigkeiten sind kein Arbeitsentgelt, sondern

bloße Aufwandsentschädigung. Sie sind des-

wegen nicht sozialversicherungspflichtig.

Diese Aussage kommt vom Landessozialge-

richt (LSG) Hessen.

Der Fall: Museumsverein zahlt fünf Euro pro

Stunde

Im konkreten Fall hatte ein gemeinnütziger

Verein, der ein Museum betreibt, vier Perso-

nen, die abwechselnd im Bereich des Einlasses

und der Kasse tätig waren, fünf Euro pro

Stunde bzw. 30 Euro pro Tag gezahlt. Es gab

darüber zwischen dem Verein und den Be-

schäftigten lediglich eine mündliche Vereinba-

rung, bei der eine ehrenamtliche Tätigkeit un-

terstellt wurde.

Die Deutsche Rentenversicherung bewertete

die Beträge, die über die Ehrenamtspauschale

hinaus gingen, als Arbeitsentgelt. Dafür sollte

der Verein Sozialversicherungsbeiträge nach-

zahlen. Bei der Bewertung des sozialversiche-

rungsrechtlichen Status ließ die DRV die ge-

ringe Höhe der Zahlungen außer Acht und ging

von einem Arbeitsverhältnis mit Weisungsbin-

dung aus. Der Stundenlohn habe nicht an die

konkrete Höhe bestimmter tatsächlich ent-

standener Sachaufwendungen angeknüpft

und keinen Unterschied zu einer Gegenleis-

tung für erbrachte Arbeit erkennen lassen.

Dabei rechnete sie die Ehrenamtspauschale

von damals 720 Euro als beitragsfrei an. Den

darüber hinausgehenden Betrag behandelte

sie als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt, für

das der jeweils gültige Mindestlohn zu berück-

sichtigen war. Der Verein argumentierte dage-

gen, die Tätigkeiten seien freiwillig und wei-

sungsunabhängig erbracht worden. Es seien

lediglich Aufwandsentschädigungen gezahlt

worden, deren Höhe für etwaige Auslagen

(insbesondere Fahrt- und Verpflegungsmehr-

kosten) angemessen gewesen sei. Es ging vor

Gericht.

LSG Hessen verneint Beitragspflicht

Das LSG Hessen verneinte ebenso wie die Vo-

rinstanz die Beitragspflicht (LSG Hessen, Urteil

vom 23.01.2025, Az. L 1 BA 64/23).

Daher rührt die besondere Bedeutung des

Urteils

Das Urteil des LSG ist deswegen von besonde-

rer Bedeutung, weil

 es in der bisherigen Rechtsprechung um

Fälle ging, in denen die ehrenamtliche Tä-

tigkeit im Rahmen spezieller Funktionen

oder Ämter ausgeübt wurde (z. B. ehren-
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amtlicher Bürgermeister, Ortsvorsteher o-

der Kreishandwerkermeister oder sat-

zungsmäßige Ämter in Vereinen);

 es sich hier nicht um Tätigkeiten handelte,

die im Rahmen mitgliedschaftlicher Ver-

einspflichten ausgeübt worden sind. Bei

der sozialversicherungsrechtlichen Bewer-

tung stand deshalb die Ehrenamtlichkeit

nicht im Zentrum, sondern war lediglich

ein Aspekt der Gesamtbewertung.

Merkmale abhängiger Beschäftigung lagen

zwar vor

Das LSG hatte keine Zweifel, dass nach den all-

gemeinen Abgrenzungsgrundsätzen eine ab-

hängige Beschäftigung vorlag:

 Die Ehrenamtler waren in die Arbeitsorga-

nisation des Vereins eingebunden.

 Sie unterlagen Weisungen bezüglich Ar-

beitszeit und konkretem Ablauf der Tätig-

keiten.

 Die Tätigkeit enthält kein unternehmeri-

sches Risiko.

Ehrenamtlichkeit war aber ausschlaggeben-

des Merkmal

Wie das LSG klarstellt, stand aber eine mögli-

che selbstständige Tätigkeit gar nicht zur De-

batte. Bewertungskriterium war hier vielmehr,

ob eine Ehrenamtlichkeit vorlag und die aus-

geübten Tätigkeiten damit gar nicht als abhän-

gige Beschäftigung eingeordnet werden kön-

nen. Ehrenamtliche Tätigkeit so das LSG erhält

ihr Gepräge durch ihre ideellen Zwecke und

ihre Unentgeltlichkeit, während abhängige Be-

schäftigung regelmäßig durch Arbeitsentgelt

geprägt ist.

Nach Auffassung des Gerichts traf hier erste-

res zu. Es standen überwiegend altruistische

Motive im Vordergrund. Dabei kommt es nicht

auf die subjektive Betrachtung der Betroffe-

nen an, sondern allein auf eine objektive Ein-

ordnung.

Die Tätigkeit wurde nach Auffassung des LSG

unentgeltlich ausgeübt. Mit der Bezahlung

sollten lediglich Fahrtkosten und Verpflegung

abgegolten werden. Während ein konkreter

Ersatz entstandener Aufwände für eine Tätig-

keit generell nicht als Entgelt einzuordnen

wäre, bedarf ein pauschalierender Aufwands-

ersatz aber einer differenzierten Einzelfallbe-

trachtung.

Die Kosten der An- und Heimfahrt und die

Kosten des Verpflegungsbedarfs wurden nicht

ermittelt, bemessen und dann individuell er-

setzt. Die Zahlung erfolgte stattdessen pau-

schal mit fünf Euro pro Tätigkeitsstunde bzw.

30 Euro pro Tätigkeitstag (sechs Stunden) für

jede der betroffenen Personen.

Wann pauschaler Aufwandsersatz nicht als

Entgelt gilt

Bei pauschalen Aufwandsentschädigungen

muss so das LSG die Berechnungsgrundlage

dahingehend geprüft werden, ob sie dem

Grundgedanken der Entschädigung für aufge-

wendete Zeit usw. entspricht. Fehlt es an

nachvollziehbaren Begründungen und geht
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der geleistete Geldbetrag erkennbar über den

getätigten Aufwand hinaus, liegt eine abhän-

gige Beschäftigung vor.

Gegen eine bloße Aufwandsentschädigung

und für die Einordnung als verdeckte Entloh-

nung sprach, dass bei den stundenweise er-

mittelten und damit zeitlich-linear anwach-

senden Zahlungen keine Entsprechung zwi-

schen dem behaupteten Aufwand und der

Aufwandsentschädigung besteht. Das LSG be-

trachtet dabei die einzelnen Aufwendungen,

die eine Einordnung der Zahlungen als bloße

Aufwandsentschädigung erlauben.

 Fahrtkosten: Sie hängen von der tatsäch-

lich gefahrenen Strecke zum Einsatzort ab.

Eine stundenbezogene Zahlung als Fahrt-

kostenersatz zu behandeln, ist deswegen

grundsätzlich problematisch. Zum einen

waren die Fahrtkosten gleich hoch unab-

hängig von der täglichen Arbeitszeit. Zum

anderen waren die Fahrtstrecken bei je-

dem Ehrenamtler unterschiedlich und

konnten damit nicht über denselben Pau-

schalansatz adäquat entschädigt werden.

 Wichtig  Das LSG hat klargestellt, dass ar-

beitszeitbezogene Zahlungen regelmäßig

nicht als pauschaler Aufwandsersatz be-

handelt werden können. Dass hier eine

Ausnahme gemacht und eine Aufwands-

entschädigung angenommen wurde, lag

daran, dass die Höhe der Zahlung so ge-

ring war.

 Verpflegung: Der Verpflegungsbedarf

hängt dagegen von der täglichen Arbeits-

zeit ab. Hier berücksichtigte das LSG, dass

die tägliche Arbeitszeit jeweils sechs Stun-

den betrug. Eine einheitliche und pau-

schale tageweise berechnete Abgeltung

des Verpflegungsaufwands war also sach-

gerecht.

Aufwand der Einzelerfassung darf nicht zu

hoch sein

Dabei stellt das Gericht auch in Rechnung,

dass der Verein keine Buchhaltungskräfte be-

schäftigte bzw. eine aufwandsbezogene ex-

terne Erfassung den Wert der ausgezahlten

Zuwendungen überstiegen hätte.

Zahlung war keine adäquate Gegenleistung

für die Tätigkeit

Die faktische Unentgeltlichkeit der Tätigkeit

machte das LSG aber am niedrigen Stunden-

lohn fest. Sie blieb deutlich hinter einer ange-

messenen Gegenleistung für die Tätigkeit zu-

rück. Es handelte sich um Tätigkeiten mit er-

höhtem Verantwortungsumfang, wie die Ver-

waltung der Tageseinnahmen und die Öffnung

und Schließung des Museums mit seiner mu-

seal und finanziell wertvollen Ausstattung.

Eine Vergütung von fünf Euro pro Arbeits-

stunde entsprach im Jahr 2017 keinem adä-

quaten Arbeitsentgelt für diese Tätigkeit. Sie

lag nämlich erheblich unterhalb des gesetzli-

chen Mindestlohns von damals 8,50 Euro bzw.

8,84 Euro pro Stunde.
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Überschreitung der Ehrenamtspauschale

spielt keine Rolle

Dass die Zahlungen die Ehrenamtspauschale

überschritten, spielte für das LSG keine Rolle.

Steuerfreie Aufwandsentschädigungen und

die Freibeträge nach § 3 Nr. 26 und 26a EStG

sind kein sozialversicherungsrechtliches Ar-

beitsentgelt. Daraus entstehen deswegen

keine Folgen für die sozialversicherungsrecht-

liche Einordnung höherer Zuwendungen.

Keine prekäre Beschäftigung

Es lag auch keine prekäre Beschäftigung vor,

die den Schutzzweck der sozialversicherungs-

rechtlichen Bestimmungen unterlaufen

würde. Für die sozialversicherungsrechtliche

Beurteilung ist es aus Sicht des Gerichts

grundsätzlich nicht von Bedeutung, ob die Tä-

tigkeit als Haupterwerbsquelle oder im Ne-

benerwerb ausgeübt wird.

Anders beim Schutzweck des Sozialversiche-

rungsrechts. Die betroffenen Personen hatten

aber eine anderweitige Sicherung ihres Le-

bensunterhalts, womit ein Missbrauchsfall

ausgeschlossen werden konnte.

Mindestlohn-Thematik stellte sich mangels

Vergütung nicht

Weil es keine Vergütung, sondern nur einen

sozialversicherungsfreien Aufwandsersatz an-

nahm, musste sich das LSG auch nicht mit der

Frage auseinandersetzen, ob für die Gesamt-

vergütung der Mindestlohn anzusetzen ist, so-

weit die Freibeträge überschritten sind.

So wäre der Fall steuerlich zu behandeln

Das LSG hat sich nur damit beschäftigt, wie die

Zahlungen sozialversicherungsrechtlich zu be-

werten sind. Das Ergebnis ist nicht automa-

tisch auf die steuerliche Einordnung zu über-

tragen.

Nur echter Aufwandsersatz ist steuerfrei

Zahlungen sind also nicht automatisch auch

steuerfrei, wenn die Obergrenzen der Ehren-

amtspauschale überschritten sind. Während

echter Aufwandsersatz steuerfrei ist, sind wei-

tere Zahlungen selbst dann steuerpflichtig,

wenn sie als pauschale Aufwandsentschädi-

gung deklariert werden.

Sonstige Einkünfte nach § 22 EStG?

Es handelt sich dann meist oft um sonstige

Einkünfte nach § 22 EStG. Das setzt aber vo-

raus, dass

 (wie im vorliegenden Fall) weder ein Ar-

beitsverhältnis vorliegt,

 noch eine Gewinnerzielungsabsicht be-

steht (das würde eine Einordnung als Ein-

künfte aus selbstständiger Arbeit oder Ge-

werbebetrieb bedeuten).

Die Voraussetzungen für sonstige Einkünfte

sind gegeben, wenn der Ehrenamtliche nur

eine geringe Vergütung erhält oder Aufwands-

ersatz gezahlt bekommt, der geringfügig über

seine tatsächlichen Aufwendungen hinaus-

geht. Für sonstige Einkünfte gilt eine Frei-

grenze von 256 Euro im Jahr (§ 22 Nr. 3 EStG).

Freigrenze heißt, dass alle Einkünfte steuerfrei

sind, wenn dieser Betrag nicht überschritten
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wird. Wird er aber überschritten, ist der ge-

samte Betrag steuerpflichtig.

Die Finanzverwaltung hat wiederholt bestä-

tigt, dass Zahlungen an Ehrenamtliche als

sonstige Einkünfte gelten. Für drei Fälle ist

diese durch entsprechende Verwaltungsan-

weisungen geklärt:

 Rettungsschwimmer im vorbeugenden

Rettungsdienst (OFD Frankfurt, Schreiben

vom 14.05.2014, Az. S 2257 A 11 St 220),

 Aufwandsentschädigungen für Amateur-

Schiedsrichter (OFD Karlsruhe, Verfügung

vom 18.06.2009, Az. S 2255/194 B St 116),

 Aufwandsentschädigungen für ehrenamt-

liche Betreuer (LfSt Bayern, Schreiben

vom 30.12.2008, Az. S 2337.1.1 2/3 St

32/St 33).

FAZIT  Das Urteil des LSG Hessen stellt eine

wichtige Fortentwicklung der Rechtspre-

chung dar, weil es erstmals klarstellt, dass

geringe Stundenvergütungen, wie sie im ge-

meinnützigen Sektor verbreitet sind, sozial-

versicherungsfrei sein können. Zugleich hat

das Gericht Kriterien dafür aufgestellt. Das

Urteil zeigt aber auch, dass stundenbezo-

gene Vergütungen grundsätzlich gegen blo-

ßen Aufwandsersatz sprechen. Vereine soll-

ten deswegen nach Möglichkeit die tatsäch-

lichen Aufwendungen erfassen, wenn die

jährlichen Zahlungen die Ehrenamts- bzw.

Übungsleiterpauschale überschreiten. Viel-

leicht sorgt auch das BSG für eine höchst-

richterliche Klärung dieser Zweifelsfragen.

Das LSG hat die Revision jedenfalls zugelas-

sen, weil die Rechtssache grundsätzliche Be-

deutung hat.


